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83 Natur- und Umweltschutz

83/01 Natur- und Umweltschutz

Norm

B-VG Art139 Abs1 / Individualantrag

B-VG Art139 Abs1 / Prüfungsgegenstand

B-VG Art144 Abs1 / Bescheid Verordnung

EmissionszertifikateG §11, §13

Nationaler Zuteilungsplan (Allokationsplan) 2005 - 2007

Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft

Leitsatz

Zurückweisung zweier Beschwerden von Betreibern von Ziegelwerken gegen den nationalen Zuteilungsplan

(Allokationsplan) des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend die

Gesamtmenge der Emissionszertifikate mangels Bescheidcharakters dieser behördlichen Emanation; Zurückweisung

auch der Individualanträge gegen den Zuteilungsplan mangels Legitimation; Zumutbarkeit des Rechtsweges gegen die

behauptete zu geringe Zuteilung an Zertifikaten

Rechtssatz

Weder lassen die rechtlichen Grundlagen des nationalen Zuteilungsplans (§11 B EmissionszertiCkateG - EZG)

Anhaltspunkte für dessen QualiCkation als Bescheid erkennen noch ist diese Emanation ihrer Form nach als Bescheid

zu qualiCzieren. Abgesehen davon fehlt es schon deshalb an einem tauglichen Beschwerdegegenstand, weil der

endgültige nationale Zuteilungsplan und die zu diesem gehörige Mitteilung von Aktualisierungen zwar auf der

Internetseite des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft der ÖBentlichkeit

zugänglich gemacht, den (in Annex I genannten) Anlagenbetreibern gegenüber aber nicht (persönlich) zugestellt und

somit auch nicht erlassen wurde.

Zurückweisung auch der Individualanträge gegen den Zuteilungsplan mangels Legitimation; Zumutbarkeit des

Rechtsweges gegen die behauptete zu geringe Zuteilung an ZertiCkaten (siehe hiezu das zu B405/05 ua anhängige

Verfahren).

Kein Eingehen auf Frage des Rechtscharakters des Zuteilungsplanes (Vorliegen einer Verordnung).

§13 Abs4 EZG sieht die Zuteilung von ZertiCkaten auf die einzelnen Anlagen durch Bescheid vor, der nicht nur auf der

Grundlage der Zuteilungsverordnung zu ergehen hat, sondern auch dem nationalen Zuteilungsplan genügen muss.
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